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192. Ergänzung, 25. Mai 2017 

Satzung des Eigenbetriebes „Klinikum Südstadt Rostock“ der Hanse-

stadt Rostock  
(Amts- und Mitteilungsblatt der Hansestadt Rostock Nr. 10 vom 24. Mai 2017) 

 

 

 

 

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern 

(Kommunalverfassung - KV M-V) vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777) in Verbindung mit § 8 

der Eigenbetriebsverordnung (EigVO-MV) vom 25. Februar 2008 (GVOBl. M-V S. 71) und der 

Hauptsatzung der Hansestadt Rostock vom 7. August 2006 (Amts- und Mitteilungsblatt der Han-

sestadt Rostock Nr. 16 vom 30. August 2006), zuletzt geändert durch die Sechzehnte Satzung zur 

Änderung der Hauptsatzung der Hansestadt Rostock vom 19. November 2015 (Amts- und Mittei-

lungsblatt der Hansestadt Rostock Nr. 24 vom 9. Dezember 2015), sowie dem Landeskranken-

hausgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (LKHG M-V) vom 20. Mai 2011 (GVOBl. 

M-V S. 327) wird durch die Bürgerschaft in ihrer Sitzung am 5. April 2017 folgende Satzung er-

lassen:  

 

 

§ 1 Rechtsstellung und Name des Eigenbetriebes  

 

(1) Das Krankenhaus der Hansestadt Rostock einschließlich der organisatorisch und wirtschaft-

lich mit ihm verbundenen Einrichtungen, wie das Hospiz, werden als Eigenbetrieb gemäß § 1 Abs. 

1 EigVO ohne eigene Rechtspersönlichkeit auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften und 

der Bestimmungen dieser Satzung geführt.  

 

(2) Der Eigenbetrieb führt den Namen „Klinikum Südstadt Rostock“ mit der Ergänzung „Hospiz“ 

für den Betriebsteil des Hospiz.  

 

(3) Sitz des Eigenbetriebes ist Rostock.  

 

 

§ 2 Gegenstand des Eigenbetriebes  

 

(1) Aufgabe des Eigenbetriebes ist es, durch ärztliche und pflegerische Hilfeleistungen, Leiden 

oder Körperschäden festzustellen, zu heilen oder zu lindern, Geburtshilfe zu leisten und die zu 

versorgenden Personen unterzubringen und zu verpflegen. Hierzu gehört im Rahmen der Gesetze 

auch die ambulante Versorgung, unter anderem in Form eines medizinischen Versorgungszent-

rums, und unter Berücksichtigung und Wahrung der gemeinnützigen Zweckbestimmung die Ein-

richtung und Unterhaltung von Neben- und Hilfsbetrieben und alle Hilfs- und Nebengeschäfte, 

welche die Aufgaben des Krankenhauses fördern und wirtschaftlich mit ihnen zusammenhängen.  

 

(2) Das Klinikum ist anerkanntes Lehrkrankenhaus der medizinischen Fakultät der Universität 

Rostock.  

 

(3) Gegenstand ist zudem die Durchführung wissenschaftlicher Veranstaltungen, Forschungsvor-

haben und Studien in der Funktion als akademisches Lehrkrankenhaus und in anderem Rahmen.  
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§ 3 Gemeinnützigkeit  

 

(1) Der Eigenbetrieb verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige 

Zwecke im Sinne des Abschnitts Steuerbegünstigte Zwecke gemäß §§ 51 ff. Abgabenordnung. Er 

fördert im Rahmen seiner Aufgabenerfüllung die Allgemeinheit, insbesondere durch  

 die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege (§ 52 

Abs. 2 Nr. 3 AO),  

 die Förderung des Wohlfahrtswesens (§ 52 Abs. 2 Nr. 9 AO),  

 die Förderung von Wissenschaft und Forschung (§ 52 Abs. 2 Nr. 1 AO) und  

 die Förderung der Volks- und Berufsbildung (§ 52 Abs. 2 Nr. 7 AO).  
 

Der Satzungszweck wird verwirklicht durch die Tätigkeiten und Einrichtungen des Eigenbetriebes 

gemäß § 2 dieser Satzung, insbesondere durch den Krankenhausbetrieb.  

 

(2) Der Eigenbetrieb ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.  

 

(3) Die Mittel des Eigenbetriebes dürfen nur für gemeinnützige Zwecke verwendet werden. Die 

Hansestadt Rostock erhält keine Zuwendungen aus Mitteln des Eigenbetriebes. Die Mittel des 

Eigenbetriebes dürfen nach Maßgabe des § 58 Nr. 2 AO teilweise an die Hansestadt Rostock zur 

ausschließlichen Verwendung für steuerbegünstigte Zwecke weitergeleitet werden.  

 

(4) Niemand darf durch Ausgaben, die dem Zweck des Eigenbetriebes fremd sind, oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.  

 

(5) Die Hansestadt Rostock erhält bei Auflösung oder Aufhebung des Eigenbetriebes oder bei 

Wegfall steuerbegünstigter Zwecke nicht mehr als ihre eingezahlten Kapitalanteile und den ge-

meinen Wert ihrer geleisteten Sacheinlagen zurück.  

 

(6) Bei Auflösung oder Aufhebung des Eigenbetriebes oder bei Wegfall seiner steuerbegünstigten 

Zwecke fällt das Vermögen, soweit es die durch die Hansestadt Rostock eingezahlten Kapitalanteile 

und den gemeinen Wert der geleisteten Sacheinlagen übersteigt, an die Hansestadt Rostock, die es 

unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige oder mildtätige Zwecke zu verwenden hat.  

 

 

§ 4 Stammkapital  

 

Das in den Eigenbetrieb eingebrachte Stammkapital (Sacheinlage) beträgt 12 500 000,00 EUR (in 

Worten: zwölf Millionen fünfhunderttausend Euro).  

 

 

§ 5 Bürgerschaft  

 

Die Bürgerschaft entscheidet in allen Angelegenheiten des Klinikums Südstadt Rostock, die ihr 

durch die Kommunalverfassung, durch andere Gesetze und Verordnungen, die Hauptsatzung und 

durch diese Krankenhausbetriebssatzung vorbehalten sind. Hierzu zählen insbesondere folgende 

Angelegenheiten:  
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1. wesentliche Aus- und Umgestaltung oder die Auflösung des Eigenbetriebes,  

2. Erlass, die Änderung und Aufhebung der Krankenhausbetriebssatzung,  

3. Wahl der Mitglieder des Klinikausschusses,  

4. Entnahme von Eigenkapital aus dem Eigenbetrieb,  

5. Feststellung und Änderung des Wirtschaftsplanes,  

6. Feststellung des Jahresabschlusses, die Ergebnisverwendung und die Entlastung,  

7. Gewährung von Darlehen der Hansestadt Rostock an den Eigenbetrieb oder des Eigenbetriebes 

an die Hansestadt Rostock,  

8. Bestellung bzw. Abberufung der Mitglieder des Direktoriums. 

 

 

§ 6 Klinikausschuss  

 

(1)  Der Betriebsausschuss ist ein beschließender Ausschuss. Er führt die Bezeichnung Klinik-

ausschuss.  

 

(2) Dem Klinikausschuss gehören 10 stimmberechtigte Mitglieder an.  

 

 

§ 7 Aufgaben des Klinikausschusses  

 

(1) Der Klinikausschuss entscheidet insbesondere über folgende Angelegenheiten:  

1. Umsetzung des Versorgungsauftrages der Hansestadt Rostock im Rahmen des Krankenhaus-

planes Mecklenburg-Vorpommern,  

2. Festsetzung und Änderung der Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB) des Klinikums 

Südstadt Rostock,  

3. Vergabe von Leistungen nach VOL (Verdingungsordnung für Leistungen - ausgenommen 

Bauleistungen) ab 125 000 EUR,  

4. Vergabe von Bauleistungen nach VOB (Verdingungsordnung für Bauleistungen) ab 250 000 EUR,  

5. Vergabe von freiberuflichen Leistungen innerhalb der Wertgrenzen von 75 000 EUR bis 250 000 

EUR,  

6. Abschluss von Miet- und Pachtverträgen (Jahresbetrag) ab 50 000 EUR oder einer Vertrags-

dauer von mehr als 10 Jahren.  
 

Die genannten Wertgrenzen sind Nettobeträge ohne Mehrwertsteuer, soweit für diese Leistungen 

Vorsteuerabzugsberechtigung besteht.  

 

(2) Der Klinikausschuss bereitet die Entscheidungen zur Einstellung und Kündigung von Be-

schäftigten mit Sonderverträgen, zu wesentlichen Änderungen von Sonderverträgen und zu 

Kündigungen von Arbeitsverträgen mit Beschäftigten der Entgeltgruppe 15 Ü vor und übergibt 

diese dem Hauptausschuss oder der Bürgerschaft zur Entscheidung.  
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(3) In Vorbereitung der Angelegenheiten, die der Beschlussfassung der Bürgerschaft und des 

Hauptausschusses unterliegen, ist der Klinikausschuss beratend tätig.  

 

 

§ 8 Oberbürgermeisterin/Oberbürgermeister  

 

(1) Die Oberbürgermeisterin oder der Oberbürgermeister ist Dienstvorgesetzte oder Dienstvor-

gesetzter aller Dienstkräfte des Klinikums Südstadt Rostock.  

 

(2) Die Oberbürgermeisterin oder der Oberbürgermeister bereitet im Benehmen mit dem Direk-

torium die Vorlagen für den Klinikausschuss, den Hauptausschuss und die Bürgerschaft vor.  

 

 

§ 9 Direktorium  

 

(1) Die Betriebsleitung führt die Bezeichnung Direktorium.  

 

(2) Das Direktorium besteht aus:  

 der Verwaltungsdirektorin oder dem Verwaltungsdirektor als Erste Krankenhausleiterin oder 

Ersten Krankenhausleiter  

 der Ärztlichen Direktorin oder dem Ärztlichen Direktor  

 der Pflegedienstdirektorin oder dem Pflegedienstdirektor.  

 

Die Mitglieder des Direktoriums haben je eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter. Diese 

haben im Vertretungsfall volles Stimmrecht. Der Ersten Krankenhausleiterin oder dem Ersten 

Krankenhausleiter obliegt die Geschäftsführung im Direktorium.  

 

(3) Die Mitglieder des Direktoriums sind in ihren Aufgabengebieten allein zu handeln berechtigt. 

Entscheidungen in Angelegenheiten von übergreifender Bedeutung trifft das Direktorium ein-

vernehmlich; wird Einvernehmen nicht erzielt, entscheidet die Erste Krankenhausleiterin oder der 

Erste Krankenhausleiter.  

 

(4) Die Geschäftsverteilung sowie die Stellvertretung der Mitglieder des Direktoriums werden 

durch eine Geschäftsanweisung geregelt.  

 

(5) Die Ärztliche Direktorin oder der Ärztliche Direktor wird nach Anhörung des Direktoriums 

durch die Bürgerschaft für die Dauer von vier Jahren bestellt. Die Verwaltungsdirektorin oder der 

Verwaltungsdirektor und die Pflegedienstdirektorin oder der Pflegedienstdirektor werden nach 

Anhörung des Direktoriums durch die Bürgerschaft für die Dauer von 5 Jahren bestellt. Wieder-

bestellung ist möglich.  

 

(6) Die Erste Krankenhausleiterin oder der Erste Krankenhausleiter hat die Oberbürgermeisterin 

oder den Oberbürgermeister und den Klinikausschuss vierteljährlich über die Entwicklung der 

Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes schriftlich zu un-

terrichten.  
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(7) Die Erste Krankenhausleiterin oder der Erste Krankenhausleiter entscheidet über die Ein-

stellung, Höhergruppierung und Kündigung bei Beschäftigten bis zur Entgeltgruppe 12 TVöD 

sowie aller Auszubildenden, Schülerinnen und Schüler.  

 

(8) Das Direktorium entscheidet über Einstellung, Höhergruppierung und Kündigung von Be-

schäftigten der Entgeltgruppen 13, 14, 15 TVöD.  

 

(9) Das Direktorium entscheidet unterhalb der Wertgrenzen des § 7 Abs. 1 Punkt 3, 4, 5 und 6 

dieser Satzung.  

 

 

§ 10 Vertretung des Krankenhausbetriebes  

 

(1) Die Erste Krankenhausleiterin oder der Erste Krankenhausleiter vertritt die Hansestadt 

Rostock in Angelegenheiten des Krankenhausbetriebes, sofern sie oder er entscheidungsbefugt ist. 

Erklärungen, durch die die Hansestadt Rostock verpflichtet werden soll, bedürfen der Schriftform. 

Verpflichtungserklärungen bis zu einer Wertgrenze von 50 000 EUR bei einmaligen und von 5 

000 EUR bei wiederkehrenden Leistungen können von der Ersten Krankenhausleiterin oder dem 

Ersten Krankenhausleiter in einfacher Schriftform ausgefertigt werden. Im Falle ihrer oder seiner 

vertretungsberechtigten Abwesenheit zeichnet die Verpflichtungserklärung die Stellvertreterin 

oder der Stellvertreter. Die Erste Krankenhausleiterin oder der Erste Krankenhausleiter ist er-

mächtigt, andere Bedienstete im Rahmen ihres Aufgabenbereiches mit ihrer oder seiner Vertre-

tung zu beauftragen, sofern es sich um regelmäßig wiederkehrende Geschäfte der laufenden Be-

triebsführung handelt. Der Kreis der Vertretungsberechtigten wird von der Oberbürgermeisterin 

oder vom Oberbürgermeister öffentlich bekannt gemacht.  

 

(2) Die Erste Krankenhausleiterin oder der Erste Krankenhausleiter führt die Budgetverhand-

lungen mit den Kostenträgern und ist berechtigt, Budgetvereinbarungen abzuschließen.  

 

 

§ 11 Jahresabschluss  

 

Das Direktorium hat für den Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres den Jahresabschluss entspre-

chend der Eigenbetriebsverordnung aufzustellen und der Oberbürgermeisterin oder dem Ober-

bürgermeister vorzulegen.  

 

 

§ 12 Prüfung des Eigenbetriebes  

 

Das Rechnungsprüfungsamt der Hansestadt Rostock prüft die Wirtschaftsführung und die sonstige 

Verwaltungstätigkeit des Klinikums Südstadt Rostock entsprechend den gesetzlichen Vorschrif-

ten, Verordnungen und Richtlinien, wie dem Kommunalprüfungsgesetz und der Rechnungsprü-

fungsordnung, der Geschäftsanweisungen zur Vergabe städtischer Aufträge und anderen verga-

berechtlichen Vorschriften.  
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§ 13 Inkrafttreten, Außerkrafttreten  

 

(1) Diese Satzung tritt am Tag nach Ihrer Bekanntmachung in Kraft.  

 

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung für den Eigenbetrieb „Klinikum Südstadt Rostock“ (Beschluss 

der Bürgerschaft vom 4. März 1998, veröffentlicht im Amts- und Mitteilungsblatt der Hansestadt 

Rostock am 8. April 1998, letztmals geändert durch Beschluss der Bürgerschaft vom 15. Oktober 

2008, veröffentlicht im Amts- und Mitteilungsblatt der Hansestadt Rostock am 12. November 

2008) außer Kraft.  

 

 

 

Rostock, 27. April 2017 

 

 

 

Der Oberbürgermeister  

Roland Methling  
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